
 

 
 
17. Wahlperiode 
 

Drucksache 17/2978 
01.06.2016 

 

  
  
  
  

 

Vorlage – zur Beschlussfassung –  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
Vergleichsvereinbarung sowie Anteilskauf- und Abtretungsvertrag betreffend die KWB 
Kompetenzzentrum Wasser Berlin gGmbH  
 

 
 
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 
 

Seite 2 Drucksache 17/2978 

 
 



1 
 

 
 
 

Der Senat von Berlin 
WiTechForsch - II C 53 - 
9(0)13 - 8911 
 
An das 
Abgeordnetenhaus von Berlin 
 
über Senatskanzlei - G Sen - 
 
V o r b l a t t  
Vorlage - zur Beschlussfassung - 
über Vergleichsvereinbarung sowie Anteilskauf- und Abtretungsvertrag betreffend die 
KWB Kompetenzzentrum Wasser Berlin gGmbH 
 
A. Problem 
 
Nach Abschluss der Verhandlungen über die Rekommunalisierung der Berliner 
Wasserbetriebe haben das Land Berlin, Veolia Deutschland und Veolia Environne-
ment am 02.12.2013 einen Unternehmenskaufvertrag abgeschlossen und vollzogen, 
mit dem Veolia Deutschland ihren Geschäftsanteil an der Berlinwasser Beteiligungs 
GmbH an die BWB Rekom Berlin GmbH & Co. KG übertragen hat. 
 
Im Rahmen der Verhandlungen zur Rekommunalisierung der Berliner Wasserbetrie-
be kamen die Parteien überein, den ebenfalls beabsichtigten Ausstieg von Veolia 
Deutschland aus der Kompetenzzentrum Wasser Berlin gGmbH (KWB) abzutrennen 
und gesondert zu verhandeln, da Uneinigkeit über die Anrechnung verschiedener 
Leistungen und Zahlungen auf die noch offenen Verpflichtungen von Veolia bestand. 
Gemäß Ziff. 13.5.3 des Unternehmenskaufvertrages blieb die Beteiligung von Veolia 
Deutschland an der KWB von den Regelungen des Unternehmenskaufvertrages da-
her zunächst ebenso unberührt wie etwaige noch bestehende Verpflichtungen zur 
weiteren Finanzierung der KWB (insbesondere aus Anlage 2.5 des Konsortialvertra-
ges und allen zugehörigen Folgevereinbarungen). 
 
Veolia Deutschland und Veolia Environnement (ursprünglich Vivendi S.A und Com-
pagnie Générale des Eaux Deutschland GmbH), das Land Berlin, die Berlinwasser 
Holding GmbH (BWH, ursprünglich Berlinwasser Aktiengesellschaft sowie 
RWE/Vivendi Beteiligungs AG) sowie die RWE Umwelt AG, RWE Aqua GmbH und 
Allianz Capital Partners GmbH  haben am 18. Juni 1999 einen Konsortialvertrag 
über die gemeinsame Zusammenarbeit im Hinblick auf die BWH und die Berliner 
Wasserbetriebe AöR (BWB) geschlossen. In Anlage 2.5 zum Konsortialvertrag ha-
ben sich die damaligen Investoren verpflichtet, in Berlin ein Kompetenzzentrum 
Wasser zu errichten und bis zum 31.12.2009 jährlich ein Budget von durchschnittlich 
10 Millionen DM für Aktivitäten des Kompetenzzentrums innerhalb und außerhalb 
der BWB-Gruppe zur Verfügung zu stellen. In Ausführung dieser Verpflichtung wurde 
am 12.12.2001 die KWB Kompetenzzentrum Wasser Berlin gemeinnützige GmbH 
(KWB) gegründet. Gesellschafter der KWB sind Veolia Deutschland, die BWH, die 
BWB und die Technologiestiftung Berlin.  
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B. Lösung 
 
Inzwischen haben sich die Beteiligten über den Ausstieg von Veolia Deutschland aus 
dem Kompetenzzentrum und über die Abgeltung der noch verbliebenen Verpflich-
tungen von Veolia aus Anlage 2.5 des Konsortialvertrages geeinigt. Zur Regelung 
der Abgeltung etwaiger Verpflichtungen aus Anlage 2.5 des Konsortialvertrages ha-
ben sich Veolia Deutschland, Veolia Environnement, Veolia  Eau, die BWH und das 
Land Berlin auf die vorliegende Vergleichsvereinbarung verständigt. Der Ausstieg 
von Veolia aus dem Kompetenzzentrum Wasser erfolgt durch Veräußerung und 
Übertragung der von Veolia gehaltenen Geschäftsanteile an die verbleibenden Ge-
sellschafter. Hierzu hat sich Veolia Deutschland mit der BWB, der BWH und der 
Technologiestiftung auf den vorliegenden Anteilskauf- und Abtretungsvertrag geei-
nigt. 
 
C. Alternative / Rechtsfolgenabschätzung 
 
Nach dem Gesellschaftsvertrag der KWB könnte Veolia Deutschland auch durch 
Kündigung aus der KWB ausscheiden. Eine ordentliche Kündigung wäre gemäß des 
Gesellschaftsvertrages jedoch nur mit einer Frist von zwei Jahren zum 31.12. eines 
Jahres möglich. Zudem könnte durch eine bloße Kündigung keine abschließende 
Regelung erzielt werden, da etwaige noch bestehende Verpflichtungen von Veolia 
aus Anlage 2.5 des Konsortialvertrages unberührt blieben. 
 
D. Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter 
 
Die Verträge haben keine Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter. 
 
E. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen 
 
Die Vergleichsvereinbarung sieht vor, dass Veolia Eau eine Abgeltungszahlung in 
Höhe von 12.454.225,93 Euro abzüglich bestimmter anrechenbarer Cash-Zahlungen 
leistet. Durch die Zahlung werden alle etwaigen noch bestehenden Finanzierungs-
verpflichtungen von Veolia bezüglich der KWB – insbesondere aus Anlage 2.5 des 
Konsortialvertrages und allen zugehörigen Folgevereinbarungen – abgegolten. 
 
Die BWB, die BWH und die Technologiestiftung erwerben von Veolia jeweils zum 
Nennbetrag Geschäftsanteile an der KWB. Nach dem Anteilskauf- und Abtretungs-
vertrag sind die BWB zur Zahlung eines anteiligen Kaufpreises von 4.150 Euro, die 
BWH zur Zahlung eines anteiligen Kaufpreises von 4.000 Euro und die Technologie-
stiftung zur Zahlung eines anteiligen Kaufpreises von 8.150 Euro verpflichtet. 
 
F. Gesamtkosten 
 
Die Durchführung der Vergleichsvereinbarung durch das Land geht ausschließlich zu 
Lasten des Abgeltungsbetrages und führt zu keinen Belastungen des übrigen Lan-
deshaushalts. 
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G. Auswirkungen auf die Umwelt   
 
Das Kompetenzzentrum Wasser Berlin entwickelt und organisiert Forschungsvorha-
ben im Wassermanagement, um nachhaltige und umweltverträgliche Lösungen für 
betriebliche Fragestellungen der Wasserversorgung und -entsorgung zu finden. Mit 
der Vergleichsvereinbarung und dem Kauf- und Abtretungsvertrag werden die not-
wendigen Voraussetzungen geschaffen, damit das Kompetenzzentrum auch weiter-
hin entsprechende Forschungsaktivitäten erfolgreich durchführen kann. 
 
H. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg  
 
Keine. 
 
I. Zuständigkeit 
 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung
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Der Senat von Berlin 
WiTechForsch II C 53 
9(0)13-8911 
 
An das 
Abgeordnetenhaus von Berlin 
 
über Senatskanzlei - G Sen - 
 
V o r l a g e  
 
- zur Beschlussfassung - 
über Vergleichsvereinbarung sowie Anteilskauf- und Abtretungsvertrag betreffend die 
KWB Kompetenzzentrum Wasser Berlin gemeinnützige GmbH 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:  
 
I. Das Abgeordnetenhaus stimmt der Vergleichsvereinbarung betreffend die KWB 

Kompetenzzentrum Wasser Berlin gGmbH gemäß § 3 des Gesetzes für die voll-
ständige Offenlegung von Geheimverträgen zur Teilprivatisierung der Berliner 
Wasserbetriebe zu. 

 
II. Das Abgeordnetenhaus stimmt dem Anteilskauf- und Abtretungsvertrag betreffend 

die KWB Kompetenzzentrum Wasser Berlin gGmbH gemäß § 3 Abs. 6 des Berli-
ner Betriebe-Gesetzes zu. 

 
A. Begründung: 
 
 Allgemeines: 
 

Veolia Deutschland, Veolia Environnement, das Land Berlin, die Berlinwasser 
Holding GmbH (BWH) und weitere Parteien haben am 18. Juni 1999 einen Kon-
sortialvertrag über die gemeinsame Zusammenarbeit im Hinblick auf die BWH und 
die Berliner Wasserbetriebe AöR (BWB) geschlossen. In Anlage 2.5 zum Konsor-
tialvertrag haben sich die damaligen Investoren verpflichtet, in Berlin ein Kompe-
tenzzentrum Wasser zu errichten und bis zum 31.12.2009 jährlich ein Budget von 
durchschnittlich 10 Millionen DM für Aktivitäten des Kompetenzzentrums innerhalb 
und außerhalb der BWB-Gruppe zur Verfügung zu stellen. In Ausführung dieser 
Verpflichtung wurde am 12.12.2001 die KWB Kompetenzzentrum Wasser Berlin 
gemeinnützige GmbH (KWB) gegründet. Gesellschafter der KWB sind Veolia 
Deutschland, die BWH, die BWB und die Technologiestiftung Berlin.  

 
Im Rahmen der Verhandlungen über die Rekommunalisierung der Berliner Was-
serbetriebe im Jahre 2013 hatten sich die Parteien darauf verständigt, dass die 
Beteiligung von Veolia Deutschland an der KWB von den Regelungen des Unter-
nehmenskaufvertrages betreffend der Berlinwasser Beteiligungs GmbH zunächst 
ebenso unberührt bleibt wie etwaige noch bestehende Verpflichtungen zur weite-
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ren Finanzierung der KWB (insbesondere aus Anlage 2.5 des Konsortialvertrages 
und allen zugehörigen Folgevereinbarungen). 
 
Inzwischen haben sich die Beteiligten über den Ausstieg von Veolia aus dem 
Kompetenzzentrum Wasser und über die Abgeltung der noch verbliebenen Ver-
pflichtungen von Veolia aus Anlage 2.5 des Konsortialvertrages geeinigt. Zur Re-
gelung der Abgeltung etwaiger Verpflichtungen aus Anlage 2.5 des Konsortialver-
trages haben sich Veolia Deutschland, Veolia Environnement, Veolia  Eau, die 
BWH und das Land Berlin auf die vorliegende Vergleichsvereinbarung verständigt. 
Der Ausstieg von Veolia aus dem Kompetenzzentrum Wasser erfolgt durch Ver-
äußerung und Übertragung der von Veolia gehaltenen Geschäftsanteile an die 
verbleibenden Gesellschafter. Hierzu hat sich Veolia Deutschland mit der BWB, 
der BWH und der Technologiestiftung auf den vorliegenden Anteilskauf- und Ab-
tretungsvertrag geeinigt. 
 
Wie bereits vom Abgeordnetenhauses mit Beschluss vom 07.11.2013 aufgrund 
einer Vorlage des Senats über den Rückkauf der Beteiligung von Veolia an der 
Berlinwasser-Gruppe grundsätzlich zur Kenntnis genommen (Drs. 17/1275), wird 
nach Vollzug der Vergleichsvereinbarung eine Beendigung des Konsortialvertra-
ges über die Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe, für den sodann kein 
Anwendungsbereich mehr besteht, formal möglich sein und entsprechend in die 
Wege geleitet. 

 
Einzelbegründung: 
 
1. Zur Vergleichsvereinbarung: 
 
Zu § 1: 

 
Zur Abgeltung etwaiger Verpflichtungen aus Anlage 2.5 des Konsortialvertrages 
und allen zugehörigen Folgevereinbarungen leistet Veolia gemäß § 1 eine einma-
lige zweckgebundene Abgeltungszahlung. 
Die Zahlung erfolgt an das Land Berlin, da die Verpflichtungen aus Anlage 2.5 des 
Konsortialvertrages, die mit der Zahlung abgegolten werden, gegenüber dem 
Land Berlin eingegangen wurden. Die KWB ist nicht Vertragspartei des Konsorti-
alvertrages.  
Die Abgeltungszahlung ist zweckgebunden und soll für die satzungsgemäßen 
Zwecke der KWB verwendet werden. Dies entspricht der Intention der Ziffer C. I. 1 
der Anlage 2.5 zum Konsortialvertrag, wonach die Veolia-Gruppe bis zum 
31.12.2009 jährlich ein Budget von 10.000.000 DM für Aktivitäten der KWB inner-
halb und außerhalb der BWB-Gruppe zur Verfügung stellen sollte. Seitens des 
Landes ist geplant, die Abgeltungszahlung sukzessiv über einen mehrjährigen 
Zeitraum an die KWB weiterzureichen. Der Abgeltungsbetrag darf zudem auch für 
die Deckung aller dem Land Berlin durch das Zuwendungsverfahren entstehender 
Kosten, zur Begleichung etwaiger Haftungsansprüche gegen das Land Berlin so-
wie – falls sich für das Land Berlin das Umsatzsteuerrisiko realisieren sollte – zur 
Begleichung der Umsatzsteuer verwendet werden. Hierdurch wird sichergestellt, 
dass die Durchführung der Vergleichsvereinbarung durch das Land ausschließlich 
zu Lasten des Abgeltungsbetrages geht und zu keinen Belastungen des übrigen 
Landeshaushalts führt. 
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Die Abgeltungszahlung beträgt 12.454.225,93 Euro, abzüglich etwaiger Cash-
Zahlungen von Veolia an die KWB im Jahr 2015, soweit diese einen Betrag von 
250.183 Euro (d.h. den von Veolia 2015 für Projekte geleisteten und bereits bei 
der Berechnung der Abgeltungssumme berücksichtigten Betrag) überschreiten, 
sowie abzüglich etwaiger Cash-Zahlungen von Veolia an die KWB nach dem 
31.12.2015 bis zum Vollzugstag. Abzugsfähig sind danach insbesondere Leistun-
gen, die von Veolia aufgrund des vorgesehenen Nachtrags zum Sponsoringver-
trag für das Jahr 2016 erbracht werden.  
 
Die Abgeltungszahlung unterliegt nach übereinstimmender Einschätzung der Ver-
tragsparteien nicht der Umsatzsteuer. 
Sollte die für das Land Berlin zuständige Finanzbehörde dennoch eine Umsatz-
steuerpflicht bejahen, wird das Land Berlin nachträglich eine Rechnung mit ge-
sondertem Umsatzsteuerausweis ausstellen. Veolia Deutschland wird dann die 
Umsatzsteuer gegenüber ihrer zuständigen Finanzbehörde zum Vorsteuerabzug 
anmelden und den entsprechenden Anspruch an das Land Berlin abtreten. Die 
Einzelheiten der etwaigen Abtretung sind in der Abtretungsvereinbarung über die 
Umsatzsteuer (Anlage 1.5 zur Vergleichsvereinbarung) geregelt. 
Falls die für das Land Berlin zuständige Finanzbehörde eine Steuerpflicht an-
nimmt und die für Veolia Deutschland zuständige Finanzbehörde zu einer anderen 
Einschätzung gelangt und den Vorsteuerabzug formell und materiell bestandskräf-
tig verwehrt, kann das Land Berlin den Umsatzsteuerbetrag nicht ein weiteres Mal 
von Veolia fordern. Für diesen unwahrscheinlichen Fall, in dem sich das Umsatz-
steuerrisiko für das Land Berlin realisieren würde, wurde bei der Zweckbestim-
mung des Abgeltungsbetrags vorsorglich sichergestellt, dass dieser auch zur Be-
gleichung der Umsatzsteuer verwendet werden kann.   
 
Mit dem Ausscheiden von Veolia Deutschland aus dem KWB soll auch eine etwa-
ige Verpflichtung von Veolia zur Stellung von Personal enden. Zur Regelung der 
Beendigung der Personalgestellung ist vorgesehen, dass die KWB und Veolia 
Deutschland eine Vereinbarung zur Personalgestellung (Anlage 1.6 zur Ver-
gleichsvereinbarung) schließen. 
 
Zu § 2: 
 
In § 2.1 sind mehrere Vollzugsvoraussetzungen festgelegt.  
Vollzugsvoraussetzungen sind erstens die Zustimmung der Gesellschafterver-
sammlung (Anlage 2.1.1.1 zur Vergleichsvereinbarung) und des Aufsichtsrats der 
BWH (Anlage 2.1.1.2 der Vergleichsvereinbarung).  
Zweitens ist eine Abrechnung für alle vom 01.01.2015 bis zum Vollzugstag von 
Veolia an die KWB erbrachten Cash-Zahlungen nach dem Muster der Anlage 
2.1.2 der Vergleichsvereinbarung zu erstellen. 
 
Dritte Vollzugsvoraussetzung ist die Abgabe eines selbständigen Garantiever-
sprechens der verbleibenden Gesellschafter der KWB entsprechend der Anlage 
2.1.3 der Vergleichsvereinbarung. 
Veolia hat über Jahre die Forschungsaktivitäten des KWB mittels Sponsoringver-
trägen zu bestimmten Projekten unterstützt. Zurzeit  laufen noch zwei entspre-
chende Projekte des KWB, die im Jahr 2016 bzw. 2017 beendet werden. Die ver-
bleibenden Gesellschafter der KWB (Technologiestiftung, BWB und BWH) ver-
sprechen, sich nach besten Kräften zu bemühen, dafür Sorge zu tragen, dass 
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diese Projekte bis zum Ablauf der jeweiligen Projektlaufzeit bestehen bleiben, so-
fern nicht Veolia schriftlich einer anderweitigen Verwendung der Mittel vorab zu-
stimmt. Die verbleibenden Gesellschafter geben hierzu ein selbständiges Garan-
tieversprechen gemäß § 311 Abs. 1 BGB ab. Dies ist erforderlich, um einen Ver-
trag zu Lasten Dritter auszuschließen, da die Technologiestiftung und BWB nicht 
selbst Vertragspartei der Vergleichsvereinbarung sind.  
Die Zusage der verbleibenden Gesellschafter bezieht sich ausschließlich auf die 
zwei begonnenen und noch nicht abgeschlossenen Projekte. Die Vergleichsver-
einbarung und das Garantieversprechen gelten nicht für künftige Projekte oder 
Vorhaben der KWB – auch nicht wenn Veolia an einem neuen Projekt oder Vor-
haben der KWB beteiligt sein sollte. Veolia hat zudem keinen Anspruch auf den 
Fortbestand der KWB selbst. Eine Weiterführung der KWB ist zwar beabsichtigt, 
Veolia hat diesbezüglich aber nach dem Ausstieg als Gesellschafter keine An-
sprüche, sondern kann nur verlangen, dass die Abgeltungssumme gemäß § 1.1 
zweckentsprechend verwendet wird. 
Das Land Berlin ist nicht Gesellschafter der KWB und hat daher keinen direkten 
Einfluss auf die Fortführung der noch laufenden Projekte der KWB. Das Land Ber-
lin gibt deswegen auch keine eigene Garantie zum Fortbestand der Projekte ab. 
Um jedoch im Haftungsfall einen Rückgriff auf die von Veolia gezahlte Abgel-
tungssumme zu ermöglichen, ist in § 2.1.3 ein Schuldbeitritt des Landes vorgese-
hen, soweit einer der verbleibenden Gesellschafter die vorzeitige Beendigung ei-
nes noch laufenden Projektes zu vertreten hat. Da die Projekte bereits im Jahr 
2016 bzw. 2017 enden und die Abgeltungssumme der KWB sukzessiv über meh-
rere Jahre zur Verfügung gestellt werden soll, wäre im Falle eines vorzeitigen Pro-
jektabbruchs der ganz überwiegende Teil des Abgeltungsbetrages noch beim 
Land Berlin. Insofern bedarf es eines Schuldbeitritts des Landes, damit ein etwai-
ger Haftungsanspruch durch (teilweise) Rückzahlung des Abgeltungsbetrages an 
Veolia beglichen werden könnte. Die Haftung für die vorzeitige Projektbeendigung 
setzt dabei voraus, dass zumindest ein Gesellschafter der KWB die vorzeitige Be-
endigung zu vertreten hat. Die Haftung ist der Höhe nach zweifach begrenzt: Zum 
einen ist die Haftung des Landes insgesamt nach § 5.3 begrenzt auf die von Veo-
lia gezahlte und noch nicht zweckentsprechend verwendete Abgeltungssumme. 
Zum anderen ist die Haftung des Landes und der Gesellschafter nach § 2.1.3 be-
grenzt auf die jeweils für das entsprechende Projekt von Veolia tatsächlich zur 
Verfügung gestellten Mittel zuzüglich 50 % davon. Für die einzigen beiden noch 
laufenden Projekte lässt sich das Risiko mithin auf maximal ca. 863.370 Euro be-
ziffern und beträgt damit deutlich weniger als die von Veolia zu zahlende Abgel-
tungssumme.   
Die verbleibenden Gesellschafter und die KWB erklären zudem, dass Veolia an 
den Forschungsergebnissen der noch bestehenden Projekte im Rahmen der je-
weils geltenden gesetzlichen und vertraglichen Regelungen teilhaben und diese 
für ihre Zwecke nutzen kann. Hierzu wird die KWB die Ergebnisse der einzelnen 
Projekte wie auch ihren jährlichen Tätigkeitsbericht auf der Internetseite der KWB 
zum Herunterladen zur Verfügung stellen. Insofern übernehmen die Gesellschaf-
ter und die KWB inhaltlich keine neuen Verpflichtungen. Die Teilhabe an den For-
schungsergebnissen bestimmt sich vielmehr nach den für das jeweilige Projekt 
bereits geltenden gesetzlichen und vertraglichen Regelungen. 
 
Vierte Vollzugsvoraussetzung ist die Zustimmung des Abgeordnetenhauses von 
Berlin nach § 3 des Gesetzes für die vollständige Offenlegung von Geheimverträ-
gen zur Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe. 



5 
 

 
Fünfte Vollzugsvoraussetzung ist eine Verzichtserklärung der BWB, Technologie-
stiftung und KWB (Anlage 2.1.5 der Vergleichsvereinbarung), wonach die gegen-
über Veolia bestehenden Verbindlichkeiten und Ansprüche aus oder im Zusam-
menhang mit Anlage 2.5 des Konsortialvertrages und allen zugehörigen Folgever-
einbarungen endgültig abgegolten und erledigt sind und nicht an Dritte abgetreten 
wurden. Sämtliche zwischen den Parteien der Vergleichsvereinbarung, der BWB, 
der Technologiestiftung und der KWB bestehenden Folgevereinbarungen mit Be-
zug auf die KWB sind mit dem Vollzugstag aufgehoben, mit Ausnahme von Ne-
benbestimmungen wie Vertraulichkeit, Verschwiegenheit usw., die vertraglich oder 
gesetzlich nach dem Sinn und Zweck der Regelung auch nach Beendigung bzw. 
Aufhebung aller Leistungspflichten, Zahlungs- und etwaigen Regeressansprüche 
aufrecht erhalten werden sollen. Die Erklärung bezieht sich ausschließlich auf ge-
genüber Veolia bereits bestehende, gegenseitige Verbindlichkeiten und Ansprü-
che. Verbindlichkeiten und Ansprüche gegenüber Dritten oder Verbindlichkeiten 
und Ansprüche der BWB, Technologiestiftung und KWB untereinander werden 
von der Verzichtserklärung nicht erfasst. 
 
Sechste Vollzugsvoraussetzung ist der Abschluss der Abtretungsvereinbarung 
über die Umsatzsteuer gemäß § 1.5 der Vergleichsvereinbarung. 
 
Nach § 2.3 besteht ein Rücktrittsrecht, wenn die Vollzugsvoraussetzungen nicht 
alle bis zum 30.11.2016 erfüllt sind. Eine Vereinbarung über den Vollzugstag soll 
gemäß § 2.4 nicht vor dem Tag erfolgen, an dem der Eintritt der letzten noch aus-
stehenden Vollzugsvoraussetzung den anderen Parteien schriftlich nachgewiesen 
wurde. Erfolgt keine Vereinbarung, ist der Vollzugstag der zehnte Bankarbeitstag 
nach dem Tag, an dem der Eintritt der letzten noch ausstehenden Vollzugsvo-
raussetzung nachgewiesen wurde. 
 
Zu § 3: 
 
Entsprechend der allgemeinen Ausgleichsklausel sind mit der vollständigen Zah-
lung des Abgeltungsbetrages sämtliche zwischen den Parteien bestehenden ge-
genseitigen Verbindlichkeiten und Ansprüche aus und im Zusammenhang mit An-
lage 2.5 des Konsortialvertrages und allen zugehörigen Folgevereinbarungen 
endgültig abgegolten und erledigt. Ausgenommen sind zum einen Verpflichtungen 
nach der Vergleichsvereinbarung sowie des Anteilskauf- und Abtretungsvertrages 
und zum anderen Nebenbestimmungen wie Vertraulichkeit, Verschwiegenheit 
usw., die vertraglich oder gesetzlich nach dem Sinn und Zweck der Regelung 
auch nach Beendigung bzw. Aufhebung aller Leistungspflichten, Zahlungs- und 
etwaigen Regeressansprüche aufrecht erhalten werden sollen. 
 
Zu § 4: 
 
Veolia stimmt der Offenlegung der Vergleichsvereinbarung nach dem Berliner In-
formationsfreiheitsgesetz, nach dem Gesetz für die vollständige Offenlegung von 
Geheimverträgen zur Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe und nach der 
Verfassung von Berlin im Senat und im Abgeordnetenhaus bereits vor dessen 
Vollzug sowie der Veröffentlichung im Amtsblatt und auf dem Eingangsportal der 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zu. Die Parteien der Ver-
gleichsvereinbarung erklären, Pressemitteilungen nicht ohne vorherige schriftliche 



6 
 

Zustimmung der Veolia Deutschland und des Landes Berlin abzugeben.  Dies gilt 
nicht für Bekanntmachungen zur Erfüllung einer Veröffentlichungspflicht, bei der 
jedoch eine frühestmögliche Absprache mit den anderen Parteien erfolgt. 

 
Zu § 5: 
 
Die verbleibenden Gesellschafter der KWB haften, soweit sie ein Verschulden 
trifft, für ihre Verpflichtung aus § 2.1.3v, wonach Veolia an den Forschungsergeb-
nissen der noch bestehenden Projekte im Rahmen der jeweils geltenden gesetzli-
chen und vertraglichen Regelungen teilhaben und diese für ihre Zwecke nutzen 
kann. Wie bei § 2.1.3 ist auch hier die Haftung begrenzt auf die jeweils für das 
entsprechende Projekt von Veolia tatsächlich zur Verfügung gestellten Mittel zu-
züglich 50 % davon. Für die einzigen beiden noch laufenden Projekte wären dies 
zusammen insgesamt ca. 863.370 Euro. Welche konkreten Verpflichtungen be-
züglich der Zurverfügungstellung der Projektergebnisse bestehen, bestimmt sich 
nach den für das jeweilige Projekt geltenden gesetzlichen und vertraglichen Rege-
lungen. Zudem haften die Parteien, soweit sie ein Verschulden trifft, einzeln für 
den Bestand der allgemeinen Ausgleichsklausel gemäß § 3. 
Um im Haftungsfall einen Rückgriff auf die von Veolia gezahlte Abgeltungssumme 
zu ermöglichen, ist wie in § 2.1.3 auch in § 5 ein Schuldbeitritt des Landes vorge-
sehen. Auch hier setzt die Haftung voraus, dass zumindest einen Gesellschafter 
bzw. eine Partei ein Verschulden trifft.  
Jegliche Haftung des Landes Berlin aufgrund der Vergleichsvereinbarung ist auf 
den von Veolia gezahlten und noch nicht zweckentsprechend verwendeten Abgel-
tungsbetrag begrenzt. Durch diese allgemeine Regelung zur Haftungsbegrenzung 
ist sichergestellt, dass im Falle einer Haftung des Landes ausschließlich der Ab-
geltungsbetrag zur Begleichung des Haftungsanspruchs verwendet wird. Soweit 
die Abgeltungssumme noch nicht zweckendsprechend verwendet wurde, kann 
Veolia im Haftungsfall für den entstandenen Schaden eine (teilweise) Rückzah-
lung der Abgeltungssumme verlangen. Eine weitergehende Haftung des Landes 
besteht nicht. Der Landeshaushalt wird nicht belastet. 
Durch die Vergleichsvereinbarung wird insbesondere keine Garantie oder sonstige 
Gewährleistung im Sinne des § 39 Landeshaushaltsordnung übernommen. Eine 
Garantie oder sonstige Gewährleistung im Sinne des § 39 Landeshaushaltsord-
nung liegt nur vor, wenn die Risikoübernahme des Landes die Hauptverpflichtung 
des Vertrages darstellt. Hauptpflicht der Vergleichsvereinbarung ist jedoch die Ab-
geltung etwaiger Ansprüche aus Anlage 2.5 des Konsortialvertrages und allen zu-
gehörigen Folgevereinbarungen. Zudem ist jegliche Haftung des Landes auf die 
von Veolia gezahlte und noch nicht zweckentsprechend verwendete Abgeltungs-
summe begrenzt. Das Land übernimmt keine weitergehenden Garantien. Soweit 
die Vergleichsvereinbarung Zusagen des Landes enthält, soll damit lediglich Veo-
lia die Möglichkeit eingeräumt werden, im Haftungsfall einen Teilbetrag der Abgel-
tungssumme zurückzuerhalten. Da die Abgeltungssumme zunächst vollständig an 
das Land Berlin gezahlt wird, ist in diesen Fällen notwendigerweise das Land An-
spruchsgegner für Veolia, auch wenn etwaige Ansprüche auf eine (Teil-) Rückzah-
lung der Abgeltungssumme begrenzt sind und das Land nicht mit eigenem Ver-
mögen für etwas einsteht. 
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Zu § 6: 
 
§ 6 regelt die sonstigen Bestimmungen zur Kostentragung, zur einheitlichen Gel-
tendmachung von Ansprüchen, über die Sendung und den Empfang von Mittei-
lungen, zum anwendbaren Recht und zum Gerichtsstand sowie weitere Schluss-
bestimmungen. 
 
2. Zum Anteilskauf- und Abtretungsvertrag: 
 
Zu § 1: 
 
Die Veolia Deutschland GmbH verkauft ihre Geschäftsanteile an der KWB an die 
verbleibenden Gesellschafter entsprechend der bisherigen Beteiligungsverhältnis-
se. Veolia tritt damit die Geschäftsanteile Nr. 4 und 8 mit einem Nennbetrag von 
8.000 Euro bzw. 150 Euro an die Technologiestiftung, die Geschäftsanteile Nr. 5 
und 9 mit einem Nennbetrag von 4.000 Euro bzw. 150 Euro an die BWB und die 
Geschäftsanteile Nr. 6 und 7 mit einem Nennbetrag von jeweils 2.000 Euro an die 
BWH ab. Die Verkäufe erfolgen mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2015, 0 
Uhr morgens. Die Abtretungen der Geschäftsanteile erfolgen mit dinglicher Wir-
kung am Vollzugstag. 
 
Zu § 2: 
 
Der Kaufpreis für die Veolia-Geschäftsanteile entspricht dem Nennbetrag der Ge-
schäftsanteile und beträgt insgesamt 16.300 Euro. Die BWB ist zur Zahlung eines 
anteiligen Kaufpreises von 4.150 Euro, die BWH zur Zahlung eines anteiligen 
Kaufpreises von 4.000 Euro und die Technologiestiftung zur Zahlung eines antei-
ligen Kaufpreises von 8.150 Euro verpflichtet.  
 
Zu § 3: 
 
In § 3.1 sind mehrere Vollzugsvoraussetzungen festgelegt.  
Der Vollzug setzt erstens voraus, dass die Gesellschafter der KWB und die KWB 
dem Verkauf und der Abtretung der Veolia-Gesellschaftsanteile mit einer entspre-
chenden Erklärung (Anlage 3.1.1) zugestimmt haben.  
Zweite Vollzugsvoraussetzung des Anteilskauf- und Abtretungsvertrags ist die Un-
terzeichnung und der Vollzug der Vergleichsvereinbarung.  
Vollzugsvoraussetzungen sind drittens die jeweilige Zustimmung des Aufsichtsrats 
und der Gesellschafterversammlung der BWH (Anlage 3.1.3.1 bzw. Anlage 
3.1.3.2) sowie die Zustimmung des Aufsichtsrats der BWB (Anlage 3.1.3.3). 
Vierte Vollzugsvoraussetzung ist die Zustimmung des Abgeordnetenhauses von 
Berlin gemäß § 3 Abs. 6 Berliner Betriebe-Gesetz. 
 
Gemäß § 3.3 besteht ein Rücktrittsrecht, wenn die Vollzugsvoraussetzungen nicht 
alle bis zum 30.11.2016 erfüllt sind. Geplanter Vollzugstag ist nach § 3.4 der Tag, 
den die Parteien schriftlich vereinbaren oder mangels einer solchen Einigung der 
Tag, an dem die letzte noch ausstehende Vollzugsvoraussetzung nachgewiesen 
wurde. Vollzugstag ist der Tag, an dem der Vollzug tatsächlich stattfindet. 
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Zu § 4: 
 
Am Vollzugstag nehmen die Parteien des Anteilskauf- und Abtretungsvertrags die 
in § 4.2 aufgeführten Vollzugshandlungen in der dort dargestellten Reihenfolge 
vor. Zunächst werden zum Nachweis der Vollzugsvoraussetzungen die Zustim-
mungserklärungen der KWB und der Gesellschafter der KWB, die Beschlussfas-
sungen des Aufsichtsrats und der Gesellschafterversammlung der BWH und des 
Aufsichtsrats der BWB sowie das Vollzugsprotokoll der Vergleichsvereinbarung 
übergeben. Weitere Vollzugshandlungen sind die Übergabe der Schreiben der 
von Veolia entsandten Gremienmitglieder, mit denen diese zum Ablauf des Voll-
zugstags ihr Amt als Geschäftsführer bzw. Aufsichtsratsmitglied der KWB nieder-
legen, sowie die Verpflichtung der Käufer gemäß § 4.2.5 auf eine Entlastung der 
Organmitglieder hinzuwirken. Danach wird die Überweisung des Gesamtkaufprei-
ses beauftragt und das Vollzugsprotokoll (Anlage 4.2.7) unterzeichnet. 
 
Zu § 5: 
 
In § 5 ist die Freistellung von Veolia Deutschland einschließlich verbundener Un-
ternehmen und Vertreter hinsichtlich sämtlicher Verpflichtungen gegenüber der 
KWB und in Zusammenhang mit der Geschäftsführung der KWB sowie etwaiger 
Ansprüche der KWB geregelt. 
 
Zu § 6: 
 
Veolia Deutschland garantiert, dass sie über die Veolia-Geschäftsanteile frei ver-
fügen kann und dass die auf die Veolia-Geschäftsanteile entfallenden Stammein-
lagen voll eingezahlt sind und nicht zurückgewährt wurden. Im Übrigen übernimmt 
Veolia keine Garantien. 
 
Zu § 7: 
 
§ 7 regelt die sonstigen Bestimmungen zur Kostentragung, über die Sendung und 
den Empfang von Mitteilungen, über die Abtretung von Rechten und Pflichten, 
zum anwendbaren Recht und zum Gerichtsstand sowie weitere Schlussbestim-
mungen. 

 
B. Rechtsgrundlage:  
 

§ 3 des Gesetzes für die vollständige Offenlegung von Geheimverträgen zur Teil-
privatisierung der Berliner Wasserbetriebe, § 3 Abs. 6 des Berliner Betriebe-
Gesetzes. 

 
C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen: 
 

Die Vergleichsvereinbarung sieht vor, dass Veolia Eau eine Abgeltungszahlung in 
Höhe von 12.454.225,93 Euro abzüglich bestimmter anrechenbarer Cash-
Zahlungen leistet. Durch die Zahlung werden alle etwaigen noch bestehenden Fi-
nanzierungsverpflichtungen von Veolia bezüglich der KWB – insbesondere aus 
Anlage 2.5 des Konsortialvertrages und allen zugehörigen Folgevereinbarungen – 
abgegolten. 
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Die BWB, die BWH und die Technologiestiftung erwerben von Veolia jeweils zum 
Nennbetrag Geschäftsanteile an der KWB. Nach dem Anteilskauf- und Abtre-
tungsvertrag sind die BWB zur Zahlung eines anteiligen Kaufpreises von 4.150 
Euro, die BWH zur Zahlung eines anteiligen Kaufpreises von 4.000 Euro und die 
Technologiestiftung zur Zahlung eines anteiligen Kaufpreises von 8.150 Euro ver-
pflichtet. 

 
D. Gesamtkosten: 
 

Die Durchführung der Vergleichsvereinbarung durch das Land geht ausschließlich 
zu Lasten des Abgeltungsbetrages und führt zu keinen Belastungen des übrigen 
Landeshaushalts. 

 
E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg:  
 
 Keine. 
 
F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung:    
 
    a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: 
 

Gemäß der Vergleichsvereinbarung leistet Veolia an das Land Berlin eine Abgel-
tungszahlung in Höhe von 12.454.225,93 Euro, abzüglich etwaiger Cash-
Zahlungen von Veolia an die KWB im Jahr 2015, soweit diese einen Betrag von 
250.183 Euro überschreiten, sowie abzüglich etwaiger Cash-Zahlungen von Veo-
lia an die KWB nach dem 31.12.2015 bis zum Vollzugstag der Vergleichsverein-
barung. Die Abgeltungszahlung ist zweckgebunden und soll für die satzungsge-
mäßen Zwecke des KWB verwendet werden. Der Abgeltungsbetrag darf zudem 
auch für die Deckung aller dem Land Berlin durch das Zuwendungsverfahren ent-
stehender Kosten, zur Begleichung etwaiger Haftungsansprüche gegen das Land 
Berlin sowie – falls sich für das Land Berlin das Umsatzsteuerrisiko realisieren 
sollte – zur Begleichung der Umsatzsteuer verwendet werden. Hierdurch wird si-
chergestellt, dass die Vergleichsvereinbarung zu keinen Belastungen für den Lan-
deshaushalt führt. Jegliche Haftung des Landes Berlin aufgrund der Vergleichs-
vereinbarung ist auf den von Veolia gezahlten und noch nicht zweckentsprechend 
verwendeten Abgeltungsbetrag begrenzt. Durch die Vergleichsvereinbarung wird 
insbesondere keine Garantie oder sonstige Gewährleistung im Sinne des § 39 
Landeshaushaltsordnung übernommen.  
 

    b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen: 
 
 Die Verträge haben keine personalwirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
G. Auswirkungen auf die Umwelt:  
 

Das Kompetenzzentrum Wasser Berlin entwickelt und organisiert Forschungsvor-
haben im Wassermanagement, um nachhaltige und umweltverträgliche Lösungen 
für betriebliche Fragestellungen der Wasserversorgung und -entsorgung zu fin-
den. Mit der Vergleichsvereinbarung und dem Kauf- und Abtretungsvertrag wer-
den die notwendigen Voraussetzungen geschaffen, damit das Kompetenzzentrum 
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auch weiterhin entsprechende Forschungsaktivitäten erfolgreich durchführen 
kann. 

 
Berlin, den 31.5.2016 

 
 

Der Senat von Berlin 
 
 
 
 

Michael   M ü l l e r            Cornelia   Y z e r 
................................................ …............................................ 
Regierender Bürgermeister Senatorin für Wirtschaft,  
 Technologie und Forschung 
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Anlage 1 zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus 
 
I. Vergleichsvereinbarung sowie Anteilskauf- und Abtretungsvertrag betreffend die 

KWB Kompetenzzentrum Wasser Berlin gGmbH    
 
II. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften 
 
1. Berliner Betriebe Gesetz vom 14. Juli 2006 (GVBl . S. 827) 
 

§ 3 Aufgaben 
 

(1) – (5) … 

(6) Die Anstalten können im Rahmen ihrer allgemeinen Aufgabenstellung 

    1. mit den Betriebszwecken zusammenhängende Aufgaben wahrnehmen, 

    2. auch außerhalb Berlins tätig werden; für die BVG sowie Unternehmensbeteili-
gungen der BVG gilt dies grundsätzlich nicht, 

    3. sich an anderen Unternehmen, Einrichtungen und Organisationen beteiligen, 

    4. Tochterunternehmen gründen, erwerben und betreiben. Für Beteiligungen be-
darf es der Zustimmung des Abgeordnetenhauses von Berlin. Macht die Anstalt 
von ihrem Recht nach Satz 1 Gebrauch, so ist sicherzustellen, dass ein Prü-
fungsrecht des Rechnungshofes gemäß § 104 der Landeshaushaltsordnung 
vereinbart wird. Die Tochterunternehmen stellen sicher, dass in ihnen die Best-
immungen des Landesgleichstellungsgesetzes in der Fassung vom 6. Septem-
ber 2002 (GVBl. S. 280), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juni 2006 
(GVBl. S. 575), in der jeweils geltenden Fassung gemäß § 1 Abs. 2 des Lan-
desgleichstellungsgesetzes Anwendung finden, 

    5. Eigenkapital bilden und Fremdkapital aufnehmen. 

(7) … 
 
 
2. Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekan ntmachung vom 2. Ja-

nuar 2002 (BGBl. I S. 42, ber. S. 2909 und BGBl. 20 03 I S. 738) 
 

§ 311 Rechtsgeschäftliche und rechtsgeschäftsähnlic he Schuldverhältnisse 
 

(1) Zur Begründung eines Schuldverhältnisses durch Rechtsgeschäft sowie zur Än-
derung des Inhalts eines Schuldverhältnisses ist ein Vertrag zwischen den Beteilig-
ten erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt. 

(2) … 
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3.  Gesetz für die vollständige Offenlegung von Geh eimverträgen zur Teilpriva-

tisierung der Berliner Wasserbetriebe vom 4. März 2 011 (GVBl. S. 82) 
 

§ 3 Zustimmungs- und Prüfungspflicht 
 
Alle Verträge, Beschlüsse und Nebenabreden gemäß § 1 dieses Gesetzes sowie 
Änderungen bereits bestehender Verträge, die den Haushalt Berlins auch hinsicht-
lich möglicher zukünftiger Folgen im weitestgehenden Sinne berühren könnten, be-
dürfen der Zustimmung des Abgeordnetenhauses von Berlin. Bestehende Verträge, 
Beschlüsse und Nebenabreden bedürfen einer eingehenden, öffentlichen Prüfung 
und öffentlichen Aussprache durch das Abgeordnetenhaus unter Hinzuziehung von 
unabhängigen Sachverständigen. Für die Prüfung der Verträge ist dem Abgeordne-
tenhaus eine Frist von mindestens sechs Monaten einzuräumen. 
 
 
4.  Landeshaushaltsordnung in der Fassung vom 30. J anuar 2009 (GVBl. S. 31, 

ber. S. 486) 
 

§ 39 Gewährleistungen, Kreditzusagen 
 
(1) Die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistung be-
darf einer Ermächtigung durch Gesetz, die der Höhe nach bestimmt ist. 

(2) Kreditzusagen sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen 
Gewährleistungen bedürfen der Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen. Sie 
ist an den Verhandlungen zu beteiligen. Sie kann auf ihre Befugnisse verzichten. 

(3) Bei Maßnahmen nach Absatz 2 haben die zuständigen Dienststellen auszube-
dingen, dass sie oder ihre Beauftragten bei den Beteiligten jederzeit prüfen können, 

1. ob die Voraussetzungen für die Kreditzusage oder ihre Erfüllung vorliegen oder 
vorgelegen haben, 

2. ob im Falle der Übernahme einer Gewährleistung eine Inanspruchnahme in Be-
tracht kommen kann oder die Voraussetzungen für eine solche vorliegen oder 
vorgelegen haben. 

Von der Ausbedingung eines Prüfungsrechts kann ausnahmsweise mit Einwilligung 
der Senatsverwaltung für Finanzen abgesehen werden. 

 










































































































































































